
Mitteilung über das Ergebnis  

der Wahl des Gemeindekirchenrats (GKR)  

vom 30. November 2025 

______________________________________ 
Für die Wahl des GKR unserer Evangelischen Kirchengemeinde Niesky wurde ein Wahlvorstand berufen. Der Wahlvorstand 

hatte die Aufgabe, die Wahl entsprechend dem Ältestenwahlgesetz unserer Landeskirche durchzuführen, die Stimmen 

auszuzählen, das Wahlergebnis festzustellen und das Ergebnis am 2. Dezember 2025 bekannt zu geben. 

Nach Abschluss der Wahlhandlungen folgte die öffentliche Auszählung der Stimmen. Insgesamt waren 224 Stimmzettel 

gültig. 

Es entfielen auf:  

 

Schmidt, Christoph     177 Stimmen 

 

 

Wolff, Annette (M)     174 Stimmen  

 

 

Hempel,  Volker     159 Stimmen 

 

 

Kirst, Nadine      139 Stimmen 

 
Salewski, Friederike (M)    136 Stimmen  

       

Gummenscheimer, Theresa   134 Stimmen 

 

Zum GKR Niesky gehören insgesamt 7 Älteste: 6 Gewählte sowie 1 Pfarrer der Gemeinde. Dabei muss nach geltendem 

Recht die Gesamtzahl der Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie (M) weniger als die Hälfte der Ältesten betragen. 

Weitere Stimmen erhielten die Kandidierenden: 

Neudeck, Matthias       117 Stimmen 

Dr. Noack, Bettina       101 Stimmen 

Omonsky, Ricarda       71 Stimmen 

Es besteht die Möglichkeit des Widerrufes (Ältestenwahlgesetz § 24). Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann innerhalb einer Woche gegen 

die Wahl oder die Gewählten schriftlich Beschwerde beim Kreiskirchenrat einreichen. Die konstituierende Sitzung des neugewählten GKR wird 

am 11. Dezember 2025 stattfinden. Am 14. Dezember 2025 (3. Advent) wird der neue GKR in sein Amt eingeführt sowie die scheidenden 

Ältesten verabschiedet. Mit der Fusion der Ev. Kirchengemeinden Niesky und Kosel zur neuen Kirchengemeinde Niesky werden mit Beginn des 

neuen Jahres 2026 zwei weitere GKR-Mitglieder aus der Ortschaft Kosel hinzukommen. Somit wird die Gesamtzahl aller Ältesten ab Januar 

2026 neun betragen: 6 gewählte Vertreter aus Niesky (Stadt), 2 Vertreter aus dem Koseler Kirchengebiet sowie der Gemeindepfarrer. 


